
Ich übersetze: „(sewährten w ir einen Be
sitz unseres Eigentums bestehend in Pan
nonien und zwar an der Lafnih bei W i-  
sitindorf von e i n g e h e g t e m b e g r e n z t e n  
L an d ,  n äml i c h  f ü r  den A c k e r b a u  
zuge r i ch t e t ,  8 volle Kufen und zwar 
für jede einzelne Ansässigkeit 90 Joch, 
dazu an W ald, rings im Umkreis nämlich 
und durch alle Teile, eine M eile  mit 
Ländereien, Wiesen ."  u. s. w. — Die 
Übersetzung von „te rra  e x a r t a t a " 6 4 )  mit 
»eingehegtes, begrenztes Land" stammt 
nicht von m ir, sondern diese Interpretation 
des ungewöhnlichen lateinischen Ausdruckes 
ist von Kaemmel (zweifellos richtig) ge
funden und — sie deckt sich völlig m it der 
oben nach F. Kluge wiedergegebenen Be
deutung von W a rt— Wende— W ö rth !

Dieses für den geschilderten Begriff eines 
für Ackerbau ausgesteckten Neu- bzw. 
Kolonisations-Landes im 9. Ih d t. anschei
nend sehr gebräuchliche deutsche W ort W art 
schwebte dem Urkundenschreiber offenbar 
vor. als er den lat. Ausdruck „te rra  
exarta ta" prägte. Und vielleicht ist es 
sogar erlaubt, hiemit den slavischen Begriff 
„K a ra cko n " (Koritschon), den ich oben 
S . 30 f, Anm. 51 aus spätlat. „L a r( ru c )-  
a § ium - zu entwickeln versucht habe, als 
„P flug land" ebenso zu verbinden wie den 
magyar. Ortsnamen „L rä n to "  (Pflüger), 
der den burgenländischen Ortsnamen Antau 
und Andau nach M o o r zugrundeliegt.

Noch eine Beobachtung scheint m ir hier 
bemerkenswert: Die karolingischen W art— 
Orte bei Sauerbrunn und Leithaproders
dorf schließen beide ziemlich unmittelbar 
an avarisch-slavische Siedlungen an: sowohl 
in Sauerbrunn (Stelle des heutigen Fried
hofes) wie in Leithaprodersdors (beim 
„Annenkreuz") haben w ir Friedhöfe des 
„slavisch-avarischen" Typus (bei Leitha-

lateinisch: artare bedeutet „einengen"!

prodersdorf mit stärkerem germanischem 
Einschlag), die bis in den Anfang des 
9. Ih d ts . zu reichen scheinen^), ähnlich 
wie die Nachbarschaft des „W ö rth " bei 
Köttlach den ins 11. Ih d t. reichenden 
Friedhof (vgl. oben S . 33, Anm. 62) 
aufweist: Auch darin wäre ein Fingerzeig 
für die chronologische Ansetzung der 
„W ö rth "— Orte zu finden.

Und noch eine Vermutung: E in weiterer 
Friedhof des Typus Sauerbrunn— Leitha
prodersdors findet sich bei E d e l s t a l ,  am 
östlichen Rand des Leithagebirges, und ich 
bin der Vorsilbe „E de l-" mehrfach im nörd
lichen Burgenlande an Fundstellen spät
römischer bzw. völkerwanderungszeitlicher 
Reste begegnet. Karmuth (vgl. Anm. 61) 
w ill S . 14 „alle Riednamen mit Edel 
aus mundartlich E 'l^ E r le "  zurückführen. 
Aber steckt nicht auch hierin der altger
manische Begriff des umhegten Landes oder 
Erbbesitzes „e ä k e l" , der noch in mittel
alterlichen Handschriften durch die schlin- 
genförmige „O äa l"-R u n e  wiedergegeben 
w ird?  Das neudänische W ort loekke be
deutet sowohl „Schlinge" wie „ u m h e g t e s  
L a n d "!66)

66) V g l. Kautmann— Barb bei E. Löger a. 
a. O. (oben Anm. 60) S . 41 f. und A. Barb, 
Zur römischen und völkerwanderungszeitlichen 
Besiedlung des Burgenlandes, „Korrespondenz- 
blait des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- 
und Altertumsvereine" 1930, S . 260 s. — Der 
zwischen Sauerbrunn und Leithaprodersdors lie
gende Friedhof dieser A rt von Z illing ta l ist in 
zwischen von Z. Caspart („M itte ilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in W ien" I^XV,
1935, S . 1—38) publiziert; Sauerbrunn und 
Leithaprodersdors harren noch der Veröffentli
chung, ebenso die aufschlußreiche Grabung bei 
dem Z illingdorf benachbarten Stinkenbrunn, 
die Zeugnisse einer kontinuierlichen Besiedlung 
von römischer bis in karolingische Zeit erbrachte 
(vgl. Burgenländische Heimatblätter tl, 1933, 
S. 212!).

66) V g l. Zakob-Friesen in „Forschungen und 
Fortschritte" 1937, S . 217 s und Krause ebenda
1936, S. 443!

Don -er Lan-esfachfkelle für Naturschutz.
Fünf Jahre Lan-esfachstelle für betraut wurde. Aber die Tätigkeit der 

Naturschutz im Vurgenland. Im  Landesfachstelle informieren die in den 
Jun i dieses Jahres sind es süns Jahre, „B lättern  für Naturkunde und Natur- 
daß im Burgenlande eine Landesfachstelle schütz" (W ien) erschienen Berichte: Für 
für Naturschutz geschaffen wurde, mit deren 1932/33 a. a. O. Ig .  XX , 1933, S . 123 ff, 
Leitung der Leiter des Landesmuseums für 1933/34 ebenda X X I, 1934. S . 127 ff,
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über 1935/36 ebenda X X IV , 1937, S . 9 f, 
über die Neuregelung des gesetzlichen N a
turschutzes im Burgenland erschien in der 
gleichen Zeitschrift Ig .  X X III, 1936, S . 2 ff, 
ein ausführlicher Bericht. Die einschlägigen 
Gesetze und Verordnungen faßt ein im 
Verlage G. Lorvath, Eisenstadt (1936) 
erschienenes Büchlein von Lo fra t In g . E. 
Beigl, „Burgenländischer Naturschutz" 
zusammen. Dieses Büchlein enthält auch 
ein Verzeichnis der gesetzlichen Bannge
biete und durch Bescheid der Behörde als 
geschützt erklärten Bäume und Baumgrup
pen (Auszug aus dem von der Landes
sachstelle geführte Naturdenkmalbuche), das 
im Folgenden ergänzt werden soll: 

Neuerntragungen im Natur-enk- 
Malbuch (ADD) 1936/37: (N D B  N r. 48) 
N o h r b r u n n ,  vor dem Lause N r. 14, 
Platane, Bescheid der B L .  Iennersdorf 
Z l. IX — 86/8— 1935 vom 2. M ärz 1936, 
L A B l. XV I, 1936, S . 116. —  (N D B  Nr.49) 
ebenda, vor der r. k. Kirche, Zwei 
Linden und zwei Roßkastanien, 
Bescheid wie oben. — (N D B  N r. 50) 
ebenda,  vor der r. k. Volksschule, Linde, 
Bescheid wie oben. — (N D B  N r. 51) 
ebenda,  im Lose des Kastells, L . N r. 1, 
Rotbuche, Bescheid wie oben. —  
(N D B  N r. 52) Gr ieselstein,  vor dem 
Lause N r. 5, Lindenbaum, Bescheid 
der B L .  Iennersdorf Z l. I X -  52/11— 1936 
vom 29. A p ril 1936, L A B l. X V I, 1936, 
S . 260. — (N D B  N r. 53) E isenstad t, 
beim Kaiserkreuz in der Lorettostratze, 
Pappel, Bescheid des Magistrates der 
Freistadt Eisenstadt, Z l. 1 1 4 1 /4 -1 9 3 6  
vom 28. M a i 1936, L A B l. XV I, 1936, 
S . 235. —  (N D B  N r. 54) ebenda. 
Leithabergstraße beim Einfahrtstor zur 
Iägerkaserne, vier Roßkastanien, Be
scheid wie oben. — (N D B  N r. 55) I l lm i t z ,  
Danngebiel oberer und unterer 
Stinkersee.Krölen-(Einsatz-)Lacke. 
Verordnung der bgld. Landesregierung, 
L G B l. 59 ex 1936. — (N D B  N r. 56) 
Ape t l on ,  Danngebiel an der Lan
gen Lacke, Vsrordnung wie oben. — 
(N D B  N r. 57) L e i l i g e n b r u n n .  Ried 
Grubberg, neunundzwanzig Erchen 
zwischen den Weinkellern. Bescheid der 
B L .  Güssing Z l. 1 -7 1 3 /2 8 -1 9 3 6 , L A B l. 
X V II, 1937, H. 14, -  (N D B  N r, 58)

S to h in g , fürstl. esterhazyscher W ald, nord
östlich der Buchkogelspitze, Rotbuche, aus 
zwei in der Löhe vereinigten Stämmen. 
Bescheid der B L . Eisenstadt Z l. IX — 53/1 
- 1 9 3 7 ,  L A B l. XV II. 1937, S . 250. — 
Zu streichen ist in dem erwähnten Ver
zeichnis bei E. Be ig l: N D B  N r. 1 (Ulme. 
Eisenstadt-Lyrtlplatz); der Baum, der be
reits anfangs 1932 sinnlos gestutzt wurde, 
ist 1936 wegen einer Stratzenregulierung 
nach Aufhebung des Schuhes durch den 
Magistrat der Freistadt Eisenstadt gefällt 
worden. —  Eine Änderung (Verbesserung) 
der bei Beigl a. a. O. S . 18 f verzeich
neten Schonzeiten für jagdbare Tiere er
folgte durch Verordnung 63 (richtiggestellt 
67) der Landeshauptmannschaft ex 1936.

D r. jur. et D r. In g . W ilfried Kirsch, 
Die Aaturschutzgefetzgebung Sfkerreichs.
(W ien, 1937, 155 S .) Das m it umfassendster 
Kenntnis der Materie und kluger, übersichtlicher 
Einteilung (I. Geschichte, II. Verfassungsrechtliche 
Fragen, III. Naturdenkmale, IV. Banngebiete, 
V. Landschaftsbild, VI. T ierwelt, VII. Pflanzen
welt, V III. Strafbestimmungen, IX. Naturschuh
fonds, X. Schlutzbestimmungen, X I. Behörden 
und Fachstellen.) geschriebene, mit einem Schlag
wortregister versehene Büchlein gibt nicht nur 
ein vollständiges B ild  der österr. Nalurschuhge- 
bung, sondern auch umfangreiche Vergleichsher
anziehung der verwandten gesetzlichen Bestim
mungen zahlreicher europäischer und überseei
scher Staaten. Es wird jedem, der sich m it F ra 
gen des Naturschutzes besaht, eine nützliche Be
reicherung seiner Kenntnisse vermitteln. V o r allem 
w ird es empfehlenswert sein, vor Erlassung 
neuer Gesetze oder Verordnungen in N a tur
schuhsachen sich hier ausreichende Inform ation 
und Anregung zu suchen. — Die folgenden klei
nen Ergänzungen und Richtigstellungen sollen 
in keiner Weise den u n b e s t r e i t b a r e n  Dank ,  
d e n  V e r f a s s e r  u n d  V e r l a g  ver d i enen ,  
vermindern. Unter den Quellen und Literaturan
gaben S. 8 st hätten w ir gerne auch die sehr 
brauchbare Broschüre von E. Beigl, „Burgen
ländischer Naturschutz" (Eisenstadt o. I.-19L6) 
genannt gesehen, keinenfalls hätten die österr. 
„B lä tte r für Naturkunde und Naturschutz" tot
geschwiegen werden dürfen, während das preußi
sche „Nachrichtenblatt" herangezogen wurde. 
S . 21 vermissen w ir eine Erwähnung des neuen 
bgld. Fischereigesehes (1935). Unrichtig ist Ab
sah 2 auf S . 45; der herangezogene 8 der 
bgld. Naturschuhverordnung ex 1935 ist wörtlich 
im Gesetze ex 1926 (dort Z 12) bereits vorhanden 
und die „Unterschuhstellung von Amtswegen" 
erfolgt nur fallweise und v o r b e u g e n d  (vgl. 
Beigl, a. a. O. S . 50, Anm). S . 50 hätte wohl 
auch die A rt, wie im Bgld. fü r die Publizität 
von Naturdenkmalerklärungen gesorgt w ird 
(Verlqutharung im Landesamtsblatt, vgl. Bgld.
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Naturschutzverordnung ex 1935, Z20 im Zusam
menhalt m it 8 11). erwähnt werden sollen. Die 
Nennung des Burgenlandes im Zusammenhang 
des letzten Absatzes auf Seite 109 ist durch 
den W ortlaut der angezogen Gesetzstelle nicht 
begründet. Kiezu wie zu Abs. 2 aus S . 111 
wäre auch auf 8 7 des bgld. Vogelschuhgesetzes 
zu verweisen. S . 124, Z. I ist richtigzustellen, 
datz die Bestimmung über das Einsehen land
fremder Pflanzen und Tiere nicht im bqld. 
Landesnaturschutzgesetz, sondern nur in der V er
ordnung aufscheint. An Druckfehlern stört S . 25, 
Z. 3 die falsche Jahreszahl (richtig 1925).

Die Definition des Begriffes der „geschlosse
nen Orlschaften", durch deren Ausscheidung die 
bgld. Naturschuhverordnung 1935 8 2 (2) den 
durch das Gesetz l e i d e r  verlangten Begriff der 
„freien Landschaft" klären mu t z t e ,  ist (wie dem 
Vers. S. 76/77 entgangen zu sein scheint) der 
Begriffsbestimmung des Stratzenpolizei (-Rah- 
men)-Gesetzes (1929) entnommen, auf die auch die 
anderen vom Vers, dort zitierten Vdgen zurück
gehen. Ich sagte l e i d e r  und m u t z t e :  als im 
Jahre 1926 ein Naturschutzgesetz geschaffen wurde, 
stand für die Agenden des Keimatschutzes ein 
eigenes (Bundes-Rahmen-) Gesetz in Aussicht. 
Sorgfä ltig  wurden daher die Belange des Kei- 
matschutzes ausdem Entwurf des bgld. Landesna- 
turschuhgesehes ausgemerzt. Keule, mehr als ein 
Jahrzehnt später, ist noch immer keine gesetz
liche Regelung des Keimatschutzes geschaffen. 
Müssen da die anderen Länder nicht das Land 
Salzburg beneiden, das 1929, offenbar in rich
tigerer Erfassung der Sachlage, den Schuh des 
Orts- und Stadtbildes in sein Landesnakur- 
schutzgeseh einbaute, ein Abergriff, den der 
Vers. S. 77 zu rügen geneigt scheint, wenngleich 
er S . 92 wertvolle Vdgen. aufzählen mutz, die 
nur durch diesen Abergriff*) möglich waren. W ir  
im Burgenland mutzten und müssen hingegen 
zusehen, wie allenthalben wertvolle Dorf- und 
Stadtbilder, d ie . bei uns besser als anderswo 
das 19. Zhdt. überstanden haben, zerstört wer
den, da der vereinsmätzig organisierte W ider
stand zu schwach ist und die Denkmalschutz ge- 
s e h g e b u n g  des Bundes trotz aufopfernder 
Arbeit der beamteten und ehrenamtlichen Organe 
des früheren Bundesdenkmalamtes, jetzt der 
Zentralstelle für Denkmalschutz im Bundesmini
sterium für Unterricht, hier nicht ausreicht. Von 
dieser Feststellung ausgehend, möchte ich mich 
nun der Besprechung jener Ausführungen des 
Vers, zuwenden, die einer Polem ik gegen die 
Länder- und einer Apologetik für die Bundes- 
Zuständigkeit des Naturschutzes oder zumindest 
des Naturdenkmalschutzes gewidmet sind (S . 25, 
30— 31, 147 ff). K ier kann ich nicht umhin, den 
Vers, einer gewissen Parteilichkeit zu zeihen. 
Nicht nur, datz er alle Arbeit für den Natur-

*) Laut Erlaß des D .M .  f. Unterricht aus 1923 fallen in den 
Wirkungskreis des „Bundesdenkmalamtes" auch die Angele
genheiten des Keimat- und Naturschutzes. Im  neuen Statut 
der „Zentralstelle für Denkmalschutz im D . M . f. Unterricht" 
(vom 3 l.  X I I .  1936) umsaht der Wirkungskreis dieser Nach-

„Leimagchuh"")? Angelegenheiten der Keimatpslege (früher

schuhgedanken. soweit diese nicht von Bundes- 
stellen ausging, übergeht, er übergeht auch still
schweigend all das, was seinerzeit vom Bunde 
v e r s ä u m t  wurde, wobei freilich loyalerweise 
zugegeben werden mutz, datz hier der Schwer
fälligkeit d e r B u n d e s g e s e h g e b u n g  (vor
nehmlich im allen Parteienstaat) wohl der größte 
Teil dieser Versäumnisse anzulasten ist. M  
Frage des Keimatschutzes habe ich oben ge
streift; hier wäre ein Anknüpfen an den Begriff 
des geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen 
Denkmales, den das Bundesdenkmalamt als 
Erbin der alten „Zentralkommission" übernahm, 
doch viel leichter gewesen. Leicht wäre doch auch 
die Erstreckung des Geschichtsdenkmalbegriffes 
auf paläontologische Funde durchzusehen gewesen: 
W ir  stehen heute in Österreich vor der merk
würdigen Situation, datz der Fund eines mittel
alterlichen Tonscherbens wohl nach dem Gesetze 
die kompliziertesten Vorkehrungen verlangt, datz 
aber jedermann ruhig ein aufgefundenes Masto
donskelett zerstören darf, ohne m it dem Gesetz 
in Konflikt zu geraten. W arum wendet sich der 
Vers. S . 149 und passim (sehr zu Anrecht) gegen 
die Erlassung eigener Vogelschuhgesetze „statt 
des Ausbaues der Naturschuhgesetzgebung", fin
det jedoch kein W ort der K r it ik  gegenüber der 
viel unverständlicheren Tatsache, daß der Schuh 
der Köhlen (und ihres Inha ltes !) vom Denkmal- 
und beabsichtigten Naturdenkmal-Schutz des 
Bundes getrennt wurde, ein Köhlenbärenknochen 
also anders geschützt erscheinen soll, als ein Nas- 
Hornschädel, (der, wie erwähnt, vorläufig gar 
nicht geschützt erscheint). Vers, berichtet, wie auf 
Grund der Bundesverfassungsnovelle aus 1925 
der Schutz der N a t u r d e n k m a l e  als Bun
desangelegenheit aufzufassen war und deshalb 
1926/27 gegen einen oberösterr. Entwurf mit 
Erfolg, 1929 gegen den Salzburger Entwurf 
erfolglos Einspruch erhoben wurde; er erwähnt 
jedoch nicht, datz 1926 gegen das burgenländi
sche Gesetz, das doch — zumindest in 8 16 (1) — 
ähnliche Abergriffe auf die Bundeskompetenz 
vorsah, von den Bundesorganen kein Einspruch 
erhoben wurde: Es scheint da doch, als ob die 
zuständigen Bundesstellen sich über ihre eigenen 
Aufgaben nicht immer ganz die gleichen Vor
stellungen machten. Nach all dem erscheint es 
peinlich, wenn Vers, die durch den oben erwähn
ten Einspruch hervorgerufene Entscheidung des 
österreichischen Verfassungsgerichtshofes als „un
erklärlich", die Entscheidungsgründe als „un
richtig" anstreicht (S . 25. 30 s. u. passim), wenn 
er mit einem Eifer, der einer besseren Sache 
würdig wäre, bemüht ist, Verfassungswidrigkei
ten in Landesgesetzen und -Verordnungen 
aufzuspüren (S . 78. 87. 88 etc). Ich
w ill mich als Nichtjurist nicht auf die 
Frage einlassen, ob unser Staat so schlechte Ju
risten hat, datz der Verfassungsgerichtshof Fehl
entscheidungen fä llt und unsere Juristen in den 
Ländern verfassungswidrige Gesetze verfassen, 
deren Verfassungswidrigkeit von den diese Ge- 
sehesentwürfe ja begutachtenden Juristen des 
Bundes nicht bemerkt w ird, oder ob da nicht doch 
Vers, zu schwarz sieht. Das eine geht jedenfalls
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gerade aus der vorliegenden Arbeit einwandfrei 
hervor, daß die Länder auf dem Gebiete des 
Naturschutzes in den vergangenen anderthalb 
Fahrzehnten wertvolle und fruchtbare gesetzgebe
rische Arbeit geleitet haben, mehr als im glei
chen Zeitraum leider seitens des Bundes für den 
AusbauderDenkmal-undKeimatschuhgesetzgebung 
geschah. Darin kann die juridische Entscheidung 
der Bundesverfassung 1934, wonach der N a tur
schutz restlos Landessache ist, auch ihre sachlich
praktische „Probe aufs Exempel" vorweggenom
men sehen; unverantwortlich wäre es, auch nur 
daran zu denken, daß wegen dieses Punktes 
der Guß unserer neuen Verfassung — kaum 
geboren — schon wieder abgeändert werden 
sollte (S . 147 f). V o ll müssen w ir freilich dem 
Vers. wieder zustimmen, wenn er (S . 148, Abs. 3) 
meint, «daß die Vorschriften der Naturschutzge
setze schon in Anbetracht des regen Touristen- 
und Fremdenverkehrs, des Kandels usw. von 
allen Staatsbürgern und Fremden leicht über
blickbar sein müssen" und daß «der gegenwärtige 
Stand . . . dieser Forderung leider nicht" ent
spricht. Deshalb ein doch mehrminder gewaltsam 
nivellierendes Bundesgesetz zu erstreben, hieße 
freilich das Kind m it dem Bade ausschütten; 
die Natur unserer österreichischen Keimat vom 
Neusiedlersee bis zu den Kochgebirgsgletschern 
ist so mannigfaltig, daß hier Uniformierung der

gesetzlichen Fürsorge notwendig Verlust oder 
Ballast bedeuten würde. W eil in einzelnen 
österr. Alpenländern der Vogelfang aus altüber
kommenen, fast kultischen Traditionen nicht ohne 
Gewaltsamkeit unterbunden werden kann, darf 
er nicht z. B . im Burgenland erlaubt werden, 
wo auf diese Weise nur ein neues Betätigungs
feld für Zigeuner erschlossen würde. Aber «eine 
Vereinheitlichung der Naturschutzgesetzgebung 
durch m ö g l i c h s t e  gegenseitige Ängleichung 
aller einschlägigen Gesetze und Verordnungen 
der verschiedenen Bundesländer und der Stadt 
Wien zu erreichen" (S . 149) mutz angestrebt 
werden, so dornenvoll sicherlich dieser Weg ist. 
S ieht sich doch vor die gleiche Notwendigkeit 
auch die Zagdgesetzgebung der Länder gestellt, 
aus ähnlichen Erwägungen, wie sie oben für die 
Vereinheitlichung der Naturschutzvorschriften an
geführt wurden, nur daß hier noch ein viel 
e i n f l u ß r e i c h e r e r  Interessentenkreis am 
Werke ist. K ier sind dzt. bereits Verhandlungen 
auf dem Wege zu einer Angleichung der Län
der untereinander angebahnt. Wenn, wie w ir 
hoffen wollen, auch an eine Angleichung der 
Naturschutzvorschriften in Bälde geschritten w ird. 
kann die vorliegende Arbeit als sorgfältigste 
und gründlichste Vorarbeit die Grundlage zu 
den notwendigen Verhandlungen bilden.

D r. A. Barb.

Buchbesprechungen.
Pesta, O., Beiträge zur Kenntnis -e r  

Tierwelt (Entomostrokenfauna) -es Jick- 
lackengebietes am Ostuser -es Neusie-- 
sees im Durgentan-, Österreich. Zool. An
zeiger, D - .  118, 1SS7, pag. 177—192. I n  
den letzten Jahren hat die botanische und zoo
logische Erforschung des nördlichen Burgenlan
des erfreuliche Fortschritte gemacht. Es erschienen 
mehrere, zum Teil recht umfangreiche, wissenschaft
liche Arbeiten über einzelne Gebiete gerade der 
Nordhälfte des Landes. N u r die Fauna der 
stehenden und fließenden Gewässer hatte bisher 
fast keine Berücksichtigung erfahren. Die vorlie
gende Veröffentlichung gibt nun einen ersten 
zusammenfassenden Überblick über die Entomo- 
straken-(Kleinkrebs-)fauna des Seewinkels, 
wohl des hydrobiologisch interessantesten Gebietes 
im nördlichen Burgenland und fü llt so die bis
herige Lücke in der zoologisch-heimatkundlichen 
Literatur in dankenswerter Weise teilweise aus. 
Die Lntomostrakenfauna des Seewinkels ist 
dadurch besonders bemerkenswert, daß sie neben 
einer Anzahl weiter verbreiteter Arten auch soche 
enthält, die wie D i a p t o m u s  spinosus Daday, 
Daphn i a  a t k i n s o n i  Baird und die überaus 
ausfällige B r a n c h i n e c t a  o r i e n t a l i s  G. O. 
Sars im Seewinkel die Nordwestgrenze ihrer 
Verbreitung erreichen. Diese Arten stellen ge- 
!>au so wie zahlreiche südöstliche Landtiere- und 
Manzen ein kontinentales Element der nord- 
»urgenländischen T ier- und Pflanzenwelt dar 
"nd sind wie diese als Neste einer ehemals 
weiter verbreiteten Steppenfauna anzusehen. Es 
ilryt zu hoffen, daß der vorliegenden Arbeit bqld

weitere Veröffentlichungen des Verfassers über 
das Zooplankton des Neusiedlerseegebietes fol
gen werden. D r. K. F.

A. Schober, Die Römerzeik in Öster
reich (an den Bau- und Kunstdenkmälern dar
gestellt). Verlag Rohrer, Baden bei Wien. 1935. 
Das sorgfältig ausgestattete Büchlein fü llt tat
sächlich eine bestehende Lücke und kann weitesten 
Kreisen in klarer, übersichtliche Weise eine V o r
stellung von der römischen Epoche unseres Landes 
geben, über die auch bei historisch Gebildeten 
oft sehr «romantische" Vorstellungen herrschen. 
Von dem befugten Fachmann auf dem Gebiete 
der antiken Kunst und vorzüglichen Kenner des 
österreichischen Denkmalbestandes bekommen w ir 
ein klares B ild  über die aus dem M ittelm eer
ländern übertragenen Kultur- und Kunstelemente 
und ihre Verschmelzung m it bzw. Modifizierung 
durch einheimisches vorrömisches Volkstum. Daß 
bei dem geringen Umfang des Werkes einerseits 
Kürze, anderseits doch Allgemeinverständlichkeit 
und entsprechend breite Darlegung der wichtig
sten Einzelheiten notwendig war, w ird der Fach
mann, der über dies und jenes (Grabbrauch und 
Ienseitssymbolik auf Grabsteinen, Trachtenwesen. 
Entwicklung der Keramik) gern mehr erfahren 
möchte, bedauern: für die allgemeine Verbreitung 
des Buches, die sehr gewünscht werden darf, 
mag es ein V orte il sein. Von den 15 Text- und 
76 Tafelbildern bringen fünf Tafelbilder (N r. 
19, 42, 59. 71 und 73) ältere burgenländische 
Funde. (Die nicht unbedeutenden burgenländi
schen Grabungen des letzten Jahrzehntes sind, da 
im allgemeinen auf vorhandene Druckstöcke zu-
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